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ZugEwinnausglEich

ehebedingte Zuwendungen aus schenkungen  
und erbschaften im Zugewinnausgleich
von�rain�cathrin�Beckervordersandfort,�Münster

|� Der�gesetzliche�Zugewinnausgleich�sieht�vor,�dass�während�der�Ehe�erwirt
schaftetes�Vermögen�bei�Beendigung�der�Ehe�geteilt�wird.��schenkungen�und�
Erbschaften�werden�gemäß�§�1374�abs.�2�BgB�privilegiert.�Problematisch�wird�
es�jedoch,�wenn�die�privilegierten�Vermögenswerte�verbraucht�oder�gar�ganz�
oder� teilweise� auf� den� anderen� Ehegatten� übertragen� werden.� hier� sind�
�besondere�Vereinbarungen�sinnvoll.� |

1. sachverhalt
Die� Eheleute� E� haben� im� Jahr� 2007� geheiratet.� anfangsvermögen� war� auf�
�beiden�seiten�i.h.�von�jeweils�10.000�Eur�vorhanden.�Diese�Beträge�wurden�
während� der� Ehezeit� aufgebraucht.� im� Jahr� 2008� hat� die� Ehefrau� f� einen�
�Betrag�i.h.�von�200.000�Eur�von�ihrer�Mutter�im�wege�der��vorweggenommenen�
Erbfolge�erhalten.�Der�Betrag�wurde�auf�das�Konto�der�f�überwiesen.�Kurz�
nach�der�schenkung�haben�die�Eheleute�E�eine�immobilie�erworben.�Beide�
Ehegatten� wurde� Miteigentümer� zu� je� ½.� Der� Kaufpreis� von� 450.000� Eur�
�wurde�teilweise�–�i.h.�von�200.000�Eur�–�durch�die�schenkung�an�die�Ehefrau�
f�aufgebracht,�der�restbetrag�von�250.000�Eur�wurde�gemeinsam�finanziert.�
Ein�Ehevertrag�oder�eine�gesonderte�Vereinbarung�zwischen�den�Eheleuten�
wurde�diesbezüglich�nicht�getroffen.�im�Jahr�2012�wurde�die�Ehe�geschieden.�
Die� immobilie� wurde� für� nur� noch� 400.000� Eur� verkauft.� Das� Darlehen�
�valutierte�noch�i.h.�von�200.000�Eur.�weiteres�Vermögen�gab�es�nicht.

Die�Ehefrau�f�war�der�auffassung,�das�in�die�immobilie�investierte�„Erbe“�voll�
zurückzuerhalten.�schließlich�seien�Erbschaften�und�schenkungen�durch�die�
gesetzlichen�regelungen�zum�Zugewinnausgleich�geschützt�und�der�Erlös�aus�
dem�haus�reiche�aus,�um�den�Betrag�zurückzuzahlen.�Der�Ehemann�M�war�der�
auffassung,�ihm�stünde�aus�dem�hausverkauf�ein�Betrag�von�100.000 Eur�zu,�
nämlich�½�des�Erlöses.�Den�Zugewinnausgleich�hatten�beide�Ehegatten�nicht�
bedacht.�Dieser�erfolgt�durch�eine�teilung�des�während�der�Ehe�entstandenen�
jeweiligen� Zugewinns,� also� der� Vermögensmehrung.� �Berechnet� wird� �dieser�
Zugewinn�durch�abzug�des�anfangs�vermögens� (Vermögen�am�tag�der�Ehe
schließung�bereinigt�um�den�Kaufkraftschwund)�vom�Endvermögen��(Vermögen�
am�tag�der�rechtshängigkeit�des�Ehescheidungsantrags).�

Zu��beachten�ist�dabei,�dass�schenkungen,�Erbschaften�und�Zuwendungen�im�
wege� der� vorweggenommenen� Erbfolge� gemäß� §� 1374� abs.� 2� BgB� dem�
�anfangsvermögen�zugerechnet�werden.�soweit�sie�im�Zeitpunkt�der�rechts
hängigkeit�des�Ehescheidungsantrags�noch�vorhanden�sind,�werden�sie�auch�
im�Endvermögen�berücksichtigt.�Zuwendungen�unter�Ehegatten�fallen��jedoch�
nicht�unter�§�1374�abs.�2�BgB�und�erhöhen�damit�nicht�das��anfangsvermögen.�
sie�werden�nur�im�Endvermögen�berücksichtigt,�soweit�sie�in�dem�Zeitpunkt�
vorhanden�sind.�
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Die�Vermögensauseinandersetzung�hat�daher�in�zwei�schritten�zu�erfolgen.�
Zunächst�ist�der�Erlös�aus�dem�hausverkauf�entsprechend�den�Eigentums
verhältnissen�–�hier�je�½��aufzuteilen.�Dieser�wert�–�hier�jeweils�100.000 Eur –�
ist�dem�Endvermögen�beider�Beteiligter�zuzurechnen.�sodann�ist�der�Zuge
winn�ausgleich�zu�berechnen.�

◼◼ Berechnung

Zugewinn M Zugewinn F

Endvermögen� 100.000�Eur 100.000�Eur

anfangsvermögen 10.000�Eur 10.000�Eur

zzgl.�schenkung 200.000�Eur

Zugewinn 90.000�Eur 0�Eur

Der�Zugewinnausgleich�erfolgt�dergestalt,�dass�f�gegen�M�einen�anspruch�auf�
Zahlung�von�45.000�Eur�hat.�folglich�hat�f�nach�Durchführung�des�Zugewinn
ausgleichs�Barvermögen� i.h.�von�145.000�Eur,�M�seinerseits� i.h.�von�55.000�
Eur.�f�hat�mithin�einen�teil�ihrer�„Erbschaft“�verloren.�

Das�Beispiel�zeigt,�dass�entgegen�dem�weitverbreiteten�irrtum�in�die�Ehe�ein
gebrachte� schenkungen� und� Erbschaften� im� falle� einer� scheidung� nicht�
�ohne�weiteres�zurückgefordert�werden�können.�grund�dafür�ist,�dass�z.B.�die�
Zuwendung�an�den�Ehegatten�im�rahmen�der�anschaffung�einer��gemeinsamen�
immobilie� (automatisch)� eine� ehebedingte� Zuwendung� darstellt,� die� im�
gesetz�lichen�güterstand�grundsätzlich�nur�mittelbar�und�vor�allem�nur�teil
weise� über� den� Zugewinnausgleich� „zurückfließt“.� in� der� regel� erhält� der�
�Zuwendende�die�hälfte�der�Zuwendung�zurück.�Der�rest�verbleibt�bei�dem�
Zuwendungsempfänger.� Eine� darüber� hinausgehende� rückforderung� bei�
scheitern� der� Ehe� kann� nach� ständiger� rechtsprechung� nur� unter� ganz�
engen��Voraussetzungen�erfolgen.� im�falle�einer�Zugewinngemeinschaft� ist�
dies�nur�dann�der�fall,�wenn�der�Zugewinnausgleich�zu�einem�schlechthin�
untragbaren�und�unzumutbaren�Ergebnis�führt.�nachstehende�gestaltungs
möglichkeiten�werden�empfohlen,�um�„Überraschungen“�wie�im�Beispiel�zu�
vermeiden.� Diese� greifen� natürlich� nicht� nur� im� falle� der� Beendigung� der�
Ehe�durch�scheidung,�sondern�auch�durch�tod.

2. Vereinbarung unterschiedlicher Miteigentumsanteile
Denkbar�ist,�dass�derjenige�Ehegatte,�welcher�eine�schenkung�zum�Kauf�der�
immobilie� beisteuert,� einen� proportional� höheren� Miteigentums�anteil�
�bekommt.� ausgehend� von� dem� vorliegenden� fall,� dass� der� Kaufpreis� von�
450.000�Eur�zu�200.000�Eur�von�f�gezahlt�wurde,�der�restbetrag�von�250.000�
Eur�von�beiden�Beteiligten�gemeinsam�abbezahlt�wird,�könnte�z.B.�f�Mit
eigentümerin� zu� 13/18� (325/450)� und� M� Miteigentümer� zu� 5/18� (125/450)�
�werden.� Diese� gestaltung� führt� aber� nicht� zu� sachgerechten� Ergebnissen,�
wenn�der�Verkaufserlös�nach�abzug�der�restdarlehen�unter�dem�Kaufpreis�
liegt.�auch�wenn�nach�Erwerb�der�immobilie�durch�die�Ehegatten�eine��weitere�
Erbschaft/schenkung�durch�einen�der�Ehegatten�eingebracht�wird,�versagt�
das�Modell.
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3. Vereinbarung eines Darlehens
Denkbar� ist,� dass� der� Ehegatte,� der� die� Erbschaft/schenkung� „beisteuert“�
den�hälftigen�Betrag�dem�anderen�Ehegatten�als�Darlehen�gewährt,�welches�
im�falle�der�Beendigung�der�Ehe�zurückzuzahlen�ist.�

MustErforMuliErung�/ �Darlehen

Die�Beteiligten�sind�Miteigentümer�des�grundbesitzes�xxx�zu�je�½.�Die�Beteiligte�
f�hat�zur�tilgung�des�Kaufpreises�einen�Betrag�i.h.�von�200.000�Eur�eingebracht.�
Die�Beteiligten�sind�sich�einig,�dass�die�Zuwendung�des�hälftigen�Betrags,�mithin�
100.000�Eur,�an�M�darlehensweise�erfolgt�und�der�f�im�falle�der�Beendigung�der�
Ehe�zurückzuzahlen�ist.�

Die�Darlehensmodalitäten�werden�wie�folgt�vereinbart�(…).

Der�Vorteil�ist,�dass�auch�Zuwendungen�nach�Erwerb�der�immobilie�berück
sichtigt�werden�können.�Die�lösung�ist�günstig�für�den�zuwendenden��Ehegatten,�
da�er�den�dem�anderen�Ehegatten�zugewendeten�teil�der�Erbschaft/�schenkung�
voll�zurück�erhält�und�er�nur�für�„seinen�teil“�der�Erbschaft/schenkung�das�
risiko�einer�wertminderung�der�immobilie�trägt.�insoweit�aber�die��Verlagerung�
des�wertminderungsrisikos�allein�auf�den�Darlehensnehmer�nicht��gewünscht�
ist,�muss�nach�einer�anderen�lösung�gesucht�werden.

4.  Vereinbarung einer Rückforderung
Denkbar�ist�weiter�eine�Vereinbarung,�nach�welcher�der�gesamte��eingebrachte�
Betrag�zurückgefordert�werden�kann,�soweit�er�noch�vorhanden�ist:�

MustErforMuliErung�/ �rückforderung

Die�Beteiligten�sind�Miteigentümer�des�grundbesitzes�xxx�zu�je�½.�Die�Beteiligte�
f�hat�zur�tilgung�des�Kaufpreises�einen�Betrag�i.h.�von�200.000�Eur�eingebracht.�
Diesen�Betrag�erhält�die�f�im�falle�der�Beendigung�der�Ehe�vor�Durchführung�
des�Zugewinnausgleichs�aus�dem�Erlös�nach�abzug�der�Verbindlichkeiten��zurück.

Der� zuwendende� Ehegatte� erhält� den� wert� der� Erbschaft/schenkung� voll�
�zurück,� soweit� der� Erlös� nach� abzug� der� Verbindlichkeiten� mindestens� der�
Erbschaft/schenkung�entspricht.�Es�ist�eine�ausgewogene�lösung,�da�sowohl�
eine�wertminderung�als�auch�eine�wertsteigerung�auf�beide�Ehegatten�verteilt�
wird.�Der�nachteil�ist�allerdings,�dass�der�zuwendende�Ehegatte�u.u.�weniger�
erhält� als� bei� einer� hingabe� als� Darlehen,� wenn� der� Erlös� nach� abzug� der�
Verbind�lichkeiten�weniger�als�die�Erbschaft/schenkung�beträgt.�

PRaxishinweis |�für�den�fall�dass�der�Erwerb�der�immobilie�voll�durch�Eigen
mittel�der�Ehegatten�erfolgt,�bietet�sich�die�Vereinbarung�unterschiedlicher�Mit
eigentumsanteile�an.�wird�der�immobilienerwerb�zum�teil�fremdfinanziert,�bietet�
sich�die�Vereinbarung�einer�rückforderung�an,�da�diese�zu�den�ausgewogensten�
Ergebnissen� führt.� Die� haftung� des� Zuwendungsempfängers� für� eine� wert
minderung� ist� auf� den� Erlös� nach� abzug� der� Verbindlichkeiten� beschränkt.�
�Veräußerungsgewinne�werden�gleichermaßen�verteilt.
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